
 

e  daniel.rhiner@wattwil.ch tel 071  987 55 32 Ausgabe 22.12.2010 Seite  1 / 1 
  Dani Rhiner Brandgefahren Silvesterfeuerwerk 

 

Silvesterfeuerwerk 
 

 
 
Rund 1'500 Tonnen Feuerwerk werden pro Jahr abgefeuert, hauptsächlich am 1. August und an Sil-
vester. Was den einen Freude macht, kann bei anderen Leid und Schmerzen verursachen. Denn die 
hochexplosiven Stoffe bergen tödliche Gefahren. Der falsche Umgang mit Raketen und anderen pyro-
technischen Artikeln führt jedes Jahr zu hunderten von Unfällen und Bränden. Damit Sie Ihr Feuer-
werk ohne Zwischenfälle geniessen können, nachfolgend einige Tipps: 
 
Was ist im Umgang mit Feuerwerk zu beachten? 
Kauf: 
• Lassen Sie sich beim Kauf von Feuerwerk über die korrekte Anwendung orientieren. 
 
Lagerung: 
• Feuerwerk an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Kinder dürfen keinen Zugriff haben. 
 
Kinder: 
• Halten Sie Feuerwerk von kleinen Kindern fern. Ältere Kinder müssen über den richtigen Umgang 

mit Feuerwerkskörpern instruiert werden und dürfen nicht unbeaufsichtigt damit hantieren. 
• Mindestalter für die Handhabung auf der Verpackung beachten. 
 
Abbrennen: 
• Feuerwerkskörper dürfen nur im Freien angezündet werden. Keine Raketen aus Fenstern oder von 

Balkonen zünden. 
• Feuerwerk nicht in der Nähe von Gebäuden, Waldrändern, Getreidefeldern abbrennen. Auf Wind-
richtung  
und Flugbahn der Geschosse achten. 
• Keine leicht entzündbaren Textilien tragen. Feuerwerkskörper nie auf sich tragen, auch nicht im Ho-
sensack. 
• Gebrauchsanweisung frühzeitig lesen und Anweisungen beachten. 
• Momentan nicht benutzte Feuerwerkskörper in sicherer Entfernung von der Abbrandstelle aufbe-

wahren. Striktes Rauchverbot in der Nähe von Feuerwerkskörpern einhalten. 
• Sicherheitsabstand von 40 bis 200 m einhalten, je nach Grösse des Feuerwerkskörpers. Feuerwerk 

nie inmitten von Menschen abbrennen oder gegen Personen und Tiere richten. 
• Raketen nur aus gut verankerten Flaschen und Rohren abfeuern. 
• Blindgänger ruhen lassen und auf keinen Fall ein zweites Mal zünden. Explosionsgefahr! Erst nach 

fünf Minuten annähern und mit Wasser übergiessen. 
 
Entsorgung: 
• Abgebrannte Feuerwerkreste genügend abkühlen lassen und entsorgen. Diese Reste dürfen kei-

nesfalls nochmals angezündet werden: Es besteht eine latente Explosionsgefahr! 
 
Hautverbrennungen: 
• Bei Verbrennungen sind die betroffenen Stellen sofort während mindestens 15 Minuten mit kaltem 

Wasser zu kühlen. Wenn möglich Arzt aufsuchen. 
 
Sollte trotzdem etwas passieren: 
 
Feuerwehr 118 
Sanität 144 
 


